
Martin Brose, FG Strahlenschutz BGETEM 

Gefährdungen beim 

Laserschweißen nach TROS IOS 



Spektralbereiche 

 

  
  

Seite 2 



Laser mit zugehörigen Wellenlängen 
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Eindringvermögen in das Auge 
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Eindringvermögen in die Haut 
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• Direkte-Strahlung 

• Indirekte-Strahlung (Sekundärstrahlung) 

• Mechanische und elektrische Ausrüstung 

• Ionisierende Strahlung (Femto-Laser / UKP-Laser) 

• Lärm, Wärme, Feuer oder Explosion 

• Wechselwirkung zwischen Laserstrahl und Material 

(Rauch, Teilchen, Bruchstücke, Dämpfe, 

Prozessgase) 

• Missachtung ergonomischer Prinzipien (Automatik-, 

Einrichtbetrieb, Instandhaltung, Fehlersuche) 

Gefährdungen 
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Konzept der Laserklassen 
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• 2006-04, Umsetzung bis 2010-04 

• Verordnung aktuell 10.2017 OStrV und Leitfaden 2010-01 

• TROS Laserstrahlung (2015-05) (Anpassung folgt 2018?   

    Neues Strahlenschutzgesetz ab 12.2018 

• Ermittlung und Bewertung von Risiken für Arbeitnehmer 

• Schutzmaßnahmen 

• Expositionsgrenzwerte für inkohärente- und Laserstrahlung 

• Risikobeurteilung 

• Fachkundige Person (Gefährdungsbeurteilung oder/und 

Messung und Berechnung) 

• Laserschutzbeauftrager „spezielle“ Fachkenntnisse (früher 

= sachkundige) Person und erfolgreiche Teilnahme an 

einem Seminar 

 

2006/25/EG Künstliche  

optische Strahlung 
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OStrV  
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Beurteilung der Gefährdung 
durch inkohärente optische 
Strahlung bei der 
Lasermaterialbearbeitung 
TROS IOS, Teil 1: 
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Ermittlung inkohärenter optischer Strahlung am Arbeitsplatz 

  

§ 3 der OStrV präzisiert die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hinsichtlich künstlicher optischer 

Strahlung. 

 

Danach hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob inkohärente 

optische Strahlung am Arbeitsplatz auftritt oder auftreten kann.  

 

Ist dies der Fall, hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für 

die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen.  

TROS IOS, Teil 1 
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Organisation und Verantwortung 

  

Die Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Beurteilung 

(Ermittlung und Bewertung) relevanter Gefährdungen der 

Beschäftigten mit dem Ziel, erforderliche Maßnahmen für Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen.  



Seite 17 



Beispiel für Sekundärstrahlung ist die beim Laser-

Schweißen durch das Plasma emittierte UV-, 

sichtbare und IR-Strahlung (Wärmestrahlung). 

  Bei einer exemplarischen Messung der BAuA und der BGETEM an einem Laser 

wurde bei den Parametern λ = 1064 nm, PEI = 2 kW, d63 = 1 mm und TEI = 5 ms 

in einer Entfernung von ca. 8 cm vom Fokuspunkt eine effektive UV-Strahlung 

von ca. 2,2 mJ/m2 pro Impuls  bei der Bearbeitung von Baustahl festgestellt. 

Dies bedeutet, dass der Tagesexpositionsgrenzwert von 30 J/m2 nach ca. 

14000 Pulsen überschritten wird. Bei einem Abstand z. B. der Finger von nur 4 

cm wird dagegen der Expositionsgrenzwert schon nach etwa 3500 Pulsen 

erreicht. Sind die Impulse statt 5 ms 10 ms lang wird der 

Tagesexpositionsgrenzwert in 4 cm nach ca. 1750 Impulsen erreicht. Dies 

würde bei einer Frequenz von 10 Hz bedeuten, dass der Tages-

expositionsgrenzwert nach ca. 175 s erreicht würde. 

PEI = Einzelimpulsspitzenleistung 

TEI = Zeitdauer des Einzelimpulses 
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Da in der Regel, wie das obige Beispiel zeigt, zumindest inkohärente 

UV-Strahlung in der Größenordnung des Expositionsgrenzwertes 

vorhanden sein kann, sind Anforderungen der 

Arbeitsmedizinischen Vorsorge siehe Kap. 8 zu beachten. Ferner 

muss beim Auftreten von UV-Strahlung gemäß §3 Abs. 4 OStrV 

die Gefährdungsbeurteilung 30 Jahre aufbewahrt werden. 

  

Die Expositionen hängen dabei insbesondere von dem bearbeiteten 

Material, der Oberflächenbeschaffenheit, der Form des 

Werkstücks (mögliche Reflexionen), den Stoffen in der 

Wechselwirkungszone, den leistungsführenden 

Prozessparametern (zur Bildung des Plasmas) und dem Winkel 

des exponierten Körperteils ab. 
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Folgende Prozessschritte sind bei der systematischen Beurteilung der 

Gefährdungen zu berücksichtigen:  

1. Festlegen der zu beurteilenden Arbeitsbereiche und Tätigkeiten 

2. Ermitteln der Exposition; Ermitteln der mit der inkohärenten 

 optischen Strahlung verbundenen möglichen indirekten 

 Auswirkungen 

3. Bewertung der möglichen Gefährdungen durch Exposition oder 

 indirekte Auswirkungen 

4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen (bei diesem Schritt 

 ist die Rangfolge der Maßnahmen nach § 4 ArbSchG und §§ 4, 5 

 und 7 OStrV zu beachten) 

5. Durchführen der Maßnahmen 

6. Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen und Dokumentation 

 der Gefährdungsbeurteilung  

7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung. 
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Die Gesamtverantwortung für die Gefährdungsbeurteilung liegt beim 

Arbeitgeber. 

  

Verfügt der Arbeitgeber nicht über die erforderliche Fachkunde und die 

entsprechenden Kenntnisse zur Beurteilung der Gefährdung durch 

inkohärente optische Strahlung, hat er sich nach § 5 Absatz 1 OStrV 

fachkundig beraten zu lassen.  

 

Diese Aufgabe kann beispielsweise die Fachkraft für Arbeitssicherheit 

durchführen. Die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung kann an eine 

oder mehrere fachkundige Personen delegiert werden. Dazu ist es 

erforderlich, dass die für den Arbeitgeber tätig werdenden Personen 

über die notwendigen betriebsspezifischen Kenntnisse verfügen und 

Einsicht in alle für die Gefährdungsbeurteilung erforderlichen 

Unterlagen nehmen können und im Besitz aller notwendigen 

Informationen sind.   



Seite 22 

TROS IOS, Teil 1 

Fachkundige für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

  

Fachkundige für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im Sinne 

des § 5 Absatz 1 der OStrV sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen 

Ausbildung oder Erfahrungen ausreichende Kenntnisse über die 

Gefährdung durch inkohärente optische Strahlung haben. Sie sind mit 

den Vorschriften und Regelwerken soweit vertraut, dass sie die 

Arbeitsbedingungen und daraus resultierenden arbeitsplatzspezifischen 

Gefährdungen vor Beginn der Tätigkeit ermitteln und bewerten. Der 

Fachkundige kann die Schutzmaßnahmen festlegen, bewerten und 

überprüfen.  

Umfang und Tiefe der notwendigen Kenntnisse sind häufig in 

Abhängigkeit von der zu beurteilenden Tätigkeit unterschiedlich. Der 

Fachkundige für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung kann 

zum Beispiel die Fachkraft für Arbeitssicherheit sein. 
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Fachkundige für die Durchführung von Messungen und 

Berechnungen von Expositionen gegenüber inkohärenter optischer 

Strahlung  

  

Messungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die über die 

dafür notwendige Fachkunde und die erforderlichen Einrichtungen 

verfügen. Der Fachkundige für die Durchführung von Messungen muss 

je nach Aufgabenstellung über die unter Kapitel 3.4 aufgelisteten 

Kenntnisse für den Fachkundigen zur Gefährdungsbeurteilung verfügen. 

Darüber hinaus muss er zusätzliche Kenntnisse in der optischen 

Messtechnik nach dem Stand der Technik, über die Durchführung von 

Expositionsmessungen und die Beurteilung der Ergebnisse haben. Die 

Kenntnisse sind auf dem aktuellen Stand zu halten. 
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Berechnungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die über 

die dafür notwendige Fachkunde verfügen. 

  

Hinweis: 

Die Kenntnisse für die Durchführung von Expositionsmessungen und  

-berechnungen am Arbeitsplatz können u. a. durch Teilnahme an einer 

geeigneten Fortbildungsveranstaltung von z. B. Technischen 

Akademien, Unfallversicherungsträgern oder ähnlichen Institutionen 

erworben und aktualisiert werden. – PE 4 - Kurs 
 

TROS IOS, Teil 1 
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Dokumentation 

Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der 

Zahl der Beschäftigten zu dokumentieren. Anzugeben sind mindestens: 

 

 1. Genaue Bezeichnung (z. B. Raumnummer) und Beschreibung  

  des Arbeitsplatzes bzw. des Arbeitsbereiches oder der Tätigkeit, 

  für den die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde, 

 2. die am Arbeitsplatz vorhandenen tatsächlichen oder möglichen  

  Gefährdungen, 

 3. die Ergebnisse der durchgeführten Ermittlungen (z. B.     

  Herstellerinformationen, vorhandene Expositionsdaten), 
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 4. die Ergebnisse der gegebenenfalls durchgeführten Messungen  

  und Berechnungen, 

 5. die Tätigkeiten, die auf Grund der Arbeitsbedingungen als   

  gleichartig angesehen werden,  

 6. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und 

 7. die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung oder     

  Minimierung der Gefährdung, einschließlich des Ergebnisses  

  der Überprüfung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen. 

TROS IOS, Teil 1 



Pflichtvorsorge 

(2) Pflichtvorsorge ist nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 

Teil 3 Absatz 1 Nummer 6 ArbMedVV durch den Arbeitgeber vor 

Aufnahme der Tätigkeit und danach in regelmäßigen Abständen (vgl. 

Arbeitsmedizinische Regel – AMR 2.1) zu veranlassen, wenn am 

Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwerte nach Abschnitt 5 der TROS 

IOS, Teil 2 „Messungen und Berechnungen von Expositionen 

gegenüber inkohärenter optischer Strahlung“ überschritten werden.  

Die schützende Wirkung der persönlichen Schutzausrüstung 

wird dabei nicht berücksichtigt.  
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Angebotsvorsorge 

 

(3) Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist den betroffenen 

Beschäftigten nach § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang Teil 3 

Absatz 2 Nummer 3 ArbMedVV durch den Arbeitgeber vor Aufnahme 

der Tätigkeit und danach in regelmäßigen Abständen (vgl. Arbeits-

medizinische Regel – AMR 2.1) anzubieten (Angebotsvorsorge), 

 - wenn die Expositionsgrenzwerte überschritten werden können.  

Anm: 

Das Ausschlagen eines Angebots entbindet den Arbeitgeber nicht 

von der Verpflichtung, weiter regelmäßig Angebotsvorsorge 

anzubieten.  
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Wunschvorsorge 

 

(4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten nach § 11 ArbSchG bzw. § 

5a ArbMedVV arbeitsmedizinische Vorsorge zu ermöglichen, sofern 

ein Gesundheitsschaden im Zusammenhang mit der Tätigkeit nicht 

ausgeschlossen werden kann (Wunschvorsorge). 
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Wunschvorsorge 

(5) Der Arzt hält nach § 6 Absatz 3 ArbMedVV das Ergebnis und die 

Befunde der arbeitsmedizinischen Vorsorge einschließlich einer ggf. 

durchgeführten Unter-suchung schriftlich fest und berät den 

Beschäftigten darüber. Auf Wunsch des Beschäftigten stellt er 

diesem das Ergebnis der Vorsorge zur Verfügung.  

Der Arzt stellt dem Beschäftigten und dem Arbeitgeber eine 

Bescheinigung über die durchgeführte arbeitsmedizinische Vorsorge 

aus.  

Diese Bescheinigung enthält weder Diagnosen oder andere 

Informationen über den Gesundheitszustand des Beschäftigten noch 

eine medizinische Beurteilung zur Eignung für bestimmte Tätigkeiten. 
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(6) Nach § 3 Absatz 4 ArbMedVV hat der Arbeitgeber über die 

durchgeführte arbeitsmedizinische Vorsorge eine Vorsorgekartei zu 

führen mit Angaben darüber, wann und aus welchen Anlässen diese 

für jeden Beschäftigten stattgefunden hat. 
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Arbeitsmedizinischen Prävention 

(9) Neben der arbeitsmedizinischen Vorsorge berät der Arzt den 

Arbeitgeber im Rahmen der arbeitsmedizinischen Prävention. Diese 

Beratung erfolgt unter Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht. 

Wichtige Inhalte können beispielsweise sein:  

 1.  Verringerung der Expositionen der Beschäftigten gegenüber  

  inkohärenter optischer Strahlung durch technische,     

  organisatorische und personenbezogene Maßnahmen,  

 2.  Auswahl von Arbeitsmitteln und -verfahren mit geringerer   

  Gefährdung durch künstliche optische Strahlung,  

 3.  Motivation der Beschäftigten zur Einhaltung der Maßnahmen  

  zur Prävention von Gesundheitsschäden. 
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